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Honorarkonsuln in der  
Bundesrepublik Deutschland

 Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der hono-
rarkonsularischen Vertretung der Föderativen Repu-
blik Brasilien in Bremen ernannten Herrn Haro Helms 
am 31 . Mai 2012 das Exequatur als Honorarkonsul er-
teilt .

 Der Konsularbezirk umfasst das Land Bremen .

 Die Anschrift der honorarkonsularischen Vertretung 
lautet:

Schillerstraße 10
28195 Bremen

Tel .: +49 421 3377 925 / 3377 915
Fax : +49 421 3377 933

Sprechzeiten: Montag – Freitag von 9 .00 – 13 .00 Uhr
E-Mail: helms@dr-stankewitz .de

 Bremen, den 23 . Juli 2012

Senatskanzlei

Ordnung zur Änderung der fachspezifischen  
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

„Pflegewissenschaft“ mit Voll-, Haupt- und  
Nebenfach an der Universität Bremen

Vom 11 . Juli 2012

 Der Fachbereichsrat 11 (Human- und Gesundheits-
wissenschaften) hat auf seiner Sitzung am 11 . Juli 2012 
gemäß § 87 Nummer 2 des Bremischen Hochschulge-
setzes (BremHG) i . V . m . § 62 BremHG in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9 . Mai 2007 (Brem .GBl .  
S . 339), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 22 . Juni 2010 (Brem .GBl . S . 375), folgende Ände-
rungsordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnun-

gen für Bachelorstudiengänge der Universität Bremen 
vom 13 . Juli 2005 in der jeweils gültigen Fassung . 

Artikel 1

 Die fachspezifische Prüfungsordnung für den Ba-
chelorstudiengang „Pflegewissenschaft“ vom 23 . Sep-
tember 2009, zuletzt geändert am 18 . Januar 2012 
(Brem .ABl . S . 49), erhält folgende Fassung:

 In Abschnitt 3 werden an § 5 folgende Absätze 5 
und 6 angefügt: 

    „(5) Der Studiengang wird mit Ablauf des 30 . Sep-
tember 2017 geschlossen . Ab dem Wintersemester 
2012/13 werden keine Studienanfänger mehr auf-
genommen . Diese Prüfungsordnung tritt mit Ablauf 
des 30 . September 2017 außer Kraft .

    (6) Studierende, die bereits im Sommersemester 
2012 immatrikuliert waren, müssen bis spätestens  
1 . Mai 2017 die Bachelorarbeit angemeldet haben; 
alle anderen Prüfungsanmeldungen müssen bis 
zum 10 . Januar 2017 erfolgt sein . Sie müssen ihr 
Studium bis zum 30 . September 2017 abgeschlossen 
haben . Der zuständige Prüfungsausschuss kann in 
begründeten Härtefällen eine Verlängerung der Be-
arbeitungsfrist der letzten Prüfung auch über den 
30 . September 2017 hinaus genehmigen, wenn der 
Antrag hierfür mit allen begründenden Unterlagen 
bis zum 30 . September 2017 gestellt wurde und die 
Abnahme der Prüfung gesichert ist . Absatz 5 Satz 2 
bleibt unberührt .“

Artikel 2

 Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch 
den Rektor am 1 . Oktober 2012 in Kraft . Sie wird im 
Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht .

 Genehmigt, Bremen, den 17 . Juli 2012

Der Rektor  
der Universität Bremen
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Ordnung zur Änderung der fachspezifischen  
Prüfungsordnung für den Masterstudiengang  

„Informatik“ an der Universität Bremen

Vom 2 . Mai 2012

 Der Fachbereichsrat 3 (Mathematik/Informatik) hat 
auf seiner Sitzung am 2 . Mai 2012 gemäß § 87 Num-
mer 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG)  
i . V . m . § 62 BremHG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22 . Juni 2010 
(Brem .GBl . S . 375), folgende Änderungsordnung be-
schlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnun-
gen für Masterstudiengänge der Universität Bremen 
vom 27 . Januar 2010 in der jeweils gültigen Fassung . 

Artikel 1

 Die fachspezifische Prüfungsordnung für den Mas-
terstudiengang „Informatik“ vom 14 . Dezember 2010 
(Brem .ABl . 2011 S . 244), erhält folgende Fassung:

 1 . § 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

      „(2) Das Pflichtmodul „Projektmanagement 
und Wissenschaftskultur“ wird in semesterwei-
sem Turnus angeboten . Für die Masterprojekte 
und in allen Wahlbereichen gibt es mindestens 
ein jährliches Angebot .“

 2 .  § 2 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

      „(6) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 
Absatz 1 AT MPO durchgeführt . Darüber hinaus 
werden Lehrveranstaltungen in den folgenden 
Formen durchgeführt:

   –  Kurs (integrierte Lehrveranstaltung, bestehend 
aus Vorlesungs- und Übungsanteilen)

   –  Projekt (integrierte Lehrveranstaltung, in der 
mehrere Studierende gemeinsam eine kom-
plexe Problemstellung bearbeiten)" .

 3 .   In § 2 Absatz 7 wird im ersten Halbsatz das Wort 
„einjähriges“ gestrichen .

 4 .  In § 2 Absatz 9 lautet der erste Satz: 

      „(9) Eines der Wahlmodule der Veranstaltungs-
formen Vorlesung (+ Übung) oder Kurs muss mit 
einer benoteten mündlichen Prüfung abge-
schlossen werden .“

 5 .  § 2 wird um Absatz 12 ergänzt: 

      „(12) Module, die bereits im Bachelorstudium 
erfolgreich abgeschlossen wurden, können im 
Masterstudium nicht erneut belegt werden“ .

 6 .   In § 3 Absatz 3 werden die ersten beiden Sätze 
ersatzlos gestrichen .

 7 .   In Anlage 2 wird der Satz: „Diese Module kön-
nen auch auf Bachelor-Niveau sein .“ Ersetzt 
durch den Satz: „Auf begründeten Antrag kann 
der Masterprüfungsausschuss dabei auch Mo-
dule auf Bachelor-Niveau zulassen .“

Artikel 2

 Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch 
den Rektor mit Wirkung vom 1 . April 2012 in Kraft . Sie 

wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen ver-
öffentlicht .

 Genehmigt, Bremen, den 20 . Juli 2012

Der Rektor  
der Universität Bremen

Satzung der 
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder

 In Ausführung des Staatsvertrags über die GKL Ge-
meinsame Klassenlotterie der Länder vom 15 . Dezem-
ber 2011/19 . Januar 2012 hat die Gewährträgerver-
sammlung am 2 . Juli 2012 gemäß § 4 Absatz 5 Num-
mer 1 des Staatsvertrags durch Änderung der Grün-
dungssatzung die nachstehende Satzung erlassen:

§ 1

Rechtsform, Name und Sitz

 Die Länder Baden-Württemberg, der Freistaat Bay-
ern, Berlin, Brandenburg, die Freie Hansestadt Bre-
men, die Freie und Hansestadt Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, der Frei-
staat Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
und der Freistaat Thüringen (im Folgenden: Vertrags-
länder) haben mit Wirkung zum 1 . Juli 2012 durch 
Staatsvertrag (im Folgenden: GKL-Staatsvertrag) eine 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem 
Namen 

„GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder“

– im Folgenden: „Anstalt“ oder „GKL“ –

mit Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg und 
München errichtet .

§ 2

Anstaltszweck, Aufgaben

 (1) Aufgabe der Anstalt ist die Wahrnehmung der 
ordnungsrechtlichen Aufgabe der Sicherstellung ei-
nes ausreichenden Glücksspielangebotes durch Ver-
anstaltung von staatlichen Klassenlotterien und ähnli-
chen Spielangeboten (Glücksspiele) . 

 (2) Die GKL ist zu allen Geschäften und Maßnah-
men berechtigt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben not-
wendig oder nützlich sind .

§ 3

Organe

 (1) Organe der Anstalt sind

  1 . die Gewährträgerversammlung

  2 . der Vorstand .

 (2) Mitglieder von Organen dürfen an der Beratung 
und Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht 
teilnehmen, deren Entscheidung

  1 . ihnen selbst,

  2 .  einem Angehörigen im Sinne des § 15 Abgaben-
ordnung,

  3 . einem Unternehmen, bei denen sie

   a) Gesellschafter oder

   b)  Mitglied des Geschäftsführungs- oder Auf-
sichtsorgans sind,
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  einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen 
kann . In Bezug auf Vorstandsmitglieder gilt Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe b nicht, soweit sie Organfunk-
tionen in Beteiligungsunternehmen der Anstalt aus-
üben .

§ 4

Gewährträgerversammlung

 (1) Die Gewährträgerversammlung ist von ihrem 
Vorsitzenden mindestens zweimal jährlich und im Üb-
rigen dann einzuberufen, wenn eines der Vertragslän-
der oder der Vorstand es unter Angabe der Verhand-
lungsgegenstände beantragt .

 (2) Die Einladung zu der Gewährträgerversamm-
lung erfolgt durch den Vorsitzenden mit einer Frist 
von mindestens zwei Wochen in Textform unter Mit-
teilung der Tagesordnung und Beifügung der Bera-
tungsunterlagen, in denen der Vorstand Gegenstand 
und Zweck der Beschlussvorlage erläutert . Der Vor-
stand nimmt an der Versammlung teil, soweit diese 
nichts anderes beschließt .

 (3) Die Gewährträgerversammlung ist beschluss-
fähig, wenn sämtliche Mitglieder eingeladen wurden 
sowie mindestens 60 vom Hundert der Stimmen und 
neun Vertragsländer vertreten sind . Vertreten ist ein 
Vertragsland auch dann, wenn es ein von einem ande-
ren Vertragsland entsandtes Mitglied mit der Stimm-
abgabe beauftragt hat . Die Beauftragung ist wirksam, 
wenn sie dem Vorsitzenden in Textform vorliegt .

 (4) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlun-
gen und die Beschlüsse der Gewährträgerversamm-
lung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem 
Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen 
und unverzüglich an die Vertragsländer zu übersen-
den ist; die Niederschrift ist der Versammlung regel-
mäßig in ihrer nächstfolgenden Sitzung zur Bestäti-
gung vorzulegen .

 (5) Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es 
nicht, wenn sich sämtliche Vertragsländer in Textform 
mit der zu treffenden Bestimmung oder mit dieser 
Form der Stimmabgabe einverstanden erklären . Über 
die Einleitung des Abstimmungsverfahrens entschei-
det der Vorsitzende; er hat das Abstimmungsergebnis 
unverzüglich protokollieren zu lassen und den Ver-
tragsländern bekannt zu geben .

 (6) Den Vertretern der Länder in der Gewährträger-
versammlung und den Mitgliedern der Ausschüsse 
werden die notwendigen Aufwendungen ersetzt .

 (7) Die Gewährträgerversammlung regelt im Übri-
gen ihre Tätigkeit durch eine Geschäftsordnung .

§ 5

Aufgaben der Gewährträgerversammlung

 (1) Aufgabe der Gewährträgerversammlung ist es, 
den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu 
beraten und zu überwachen . Gegenstand der Bera-
tung und Überwachung sind die Ordnungsmäßigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäfts-
führung . 

 (2) Die Gewährträgerversammlung beschließt jähr-
lich über die Entlastung der Mitglieder des Vorstan-
des . Durch die Entlastung billigt die Gewährträgerver-
sammlung die Verwaltung der Anstalt durch die Mit-

glieder des Vorstandes . Die Entlastung enthält keinen 
Verzicht auf Ersatzansprüche .

 (3) Über die in § 4 Absatz 5 GKL-Staatsvertrag und in 
dieser Satzung anderweitig bestimmten Aufgaben und 
Gegenstände hinaus bedürfen folgende Rechtshandlun-
gen und Maßnahmen der vorherigen Zustimmung der 
Gewährträgerversammlung, bei den Ziffer 6 bis 10 aber 
nur soweit, wie bestimmte, in der von der Gewährträger-
versammlung erlassenen Geschäftsordnung für den Vor-
stand festgelegte Wertgrenzen übertroffen werden:

   1 .  Spiel- und Gewinnpläne, Lotteriebestimmun-
gen sowie Spielbedingungen,

   2 .  Geschäftsanweisungen, Betriebsvorschriften 
und Vertragsmuster für die Tätigkeiten von Drit-
ten, die mit dem Vertrieb beauftragt werden,

   3 .  Erwerb, Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken oder grundstücksgleichen Rech-
ten,

   4 .  die gemeinsame Durchführung von Lotterien 
mit anderen staatlichen Lotterien,

   5 .  Errichtung, Verlegung und Aufhebung von 
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten,

   6 .  Investitionen, für die die Gewährträgerver-
sammlung im Rahmen des Beschlusses über 
den Wirtschaftsplan einen Zustimmungsvorbe-
halt geltend gemacht hat,

   7 .  Miet- und Pachtverträge für eine längere Dauer 
als ein Jahr,

   8 .  Einleitung von Rechtsstreitigkeiten sowie Ab-
schluss von Vergleichen und Erlass von Forde-
rungen,

   9 .  Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder 
ähnliche Haftungen; Gewährung von Krediten,

 10 .  Abschluss oder Änderung von Anstellungsver-
trägen; Zahlung von Abfindungen sowie Ab-
schluss von Honorarverträgen,

 11 .  Erteilung und Widerruf von Prokuren,

 12 . Übernahme von Pensionsverpflichtungen,

 13 .  Allgemeine Vergütungs- und Sozialregelun-
gen, insbesondere Bildung von Unterstützungs-
fonds für regelmäßig wiederkehrende Leistun-
gen, auch in Form von Versicherungsabschlüs-
sen, ferner Richtlinien über Gratifikationen und 
andere außerordentliche Zuwendungen an die 
Belegschaft sowie Richtlinien über die Gewäh-
rung von Reise- und Umzugskostenvergütun-
gen und von Trennungsgeld .

 (4) Die Gewährträgerversammlung kann weitere 
Arten von Geschäften bestimmen, die nur mit ihrer 
Zustimmung vorgenommen werden dürfen . Die Ge-
währträgerversammlung kann die Kompetenz zur Zu-
stimmung auf Ausschüsse übertragen . 

 (5) Kann ein Beschluss der Gewährträgerversamm-
lung in Ausnahmefällen nicht rechtzeitig herbeige-
führt werden (Notfall), ist der Vorstand mit Zustim-
mung des Vorsitzenden der Gewährträgerversamm-
lung zu handeln berechtigt . Der Vorstand hat in die-
sem Fall die Gewährträgerversammlung unverzüglich 
unter Angabe der Gründe für sein Handeln in Text-
form zu unterrichten .
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§ 6

Ausschüsse

 (1) Die Gewährträgerversammlung bildet einen Ge-
schäftsausschuss, einen Prüfungsausschuss sowie ei-
nen Personalausschuss als ständige Ausschüsse . Sie 
kann weitere Ausschüsse bilden und deren Aufgaben 
und Mitgliederzahl bestimmen . Beschlüsse von Aus-
schüssen sind für die Organe der Anstalt nicht verbind-
lich, es sei denn, die Satzung oder der Einsetzungsbe-
schluss sehen ausdrücklich etwas anderes vor . 

 (2) Der Geschäftsausschuss berät über: 

  1 .  die Geschäftsordnung und den Geschäftsvertei-
lungsplan für den Vorstand,

  2 . den Wirtschaftsplan,

  3 .  neue Glücksspielangebote, die bei der Erlaub-
nisbehörde beantragt werden sollen,

  4 .  Grundsatzfragen der Produktentwicklung, des 
Vertriebs und der Werbung,

  5 .  die gemeinsame Durchführung von Lotterien 
mit anderen staatlichen Lotterien,

  6 .  Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grund-
stücken oder grundstücksgleichen Rechten,

 und bereitet die Beschlussfassung der Gewährträger-
versammlung hierüber vor .

 Der Geschäftsausschuss beschließt verbindlich an-
stelle der Gewährträgerversammlung über:

 1 .  Spiel- und Gewinnpläne, Lotteriebestimmungen 
sowie Spielbedingungen,

 2 .  Geschäftsanweisungen, Betriebsvorschriften 
und Vertragsmuster für die Tätigkeiten von Drit-
ten, die mit dem Vertrieb beauftragt werden,

 3 .  Investitionen, für die die Gewährträgerver-
sammlung im Rahmen des Beschlusses über den 
Wirtschaftsplan einen Zustimmungsvorbehalt 
geltend gemacht hat,

 4 .  Miet- und Pachtverträge für eine längere Dauer 
als ein Jahr,

 5 .  die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten sowie 
den Abschluss von Vergleichen und den Erlass 
von Forderungen,

 6 .  Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder 
ähnliche Haftungen; Gewährung von Krediten .

 Der Geschäftsausschuss besteht aus dem Vorsitzen-
den der Gewährträgerversammlung, dessen Stellver-
treter sowie fünf weiteren Mitgliedern . 

 (3) Der Prüfungsausschuss befasst sich mit der 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risiko-
managementsystems und des internen Revisionssys-
tems sowie der Abschlussprüfung, insbesondere mit 
der Vorprüfung der Unterlagen zum Jahresabschluss, 
der Überwachung der Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich er-
brachten Leistungen sowie der Vorbereitung der Wahl 
und der Beauftragung des Abschlussprüfers und von 
Prüfern für außerordentliche Prüfungen . Der Prü-
fungsausschuss besteht aus bis zu fünf Mitgliedern . 
Der Vorsitzende der Gewährträgerversammlung und 
dessen Stellvertreter sollen dem Prüfungsausschuss 
nicht angehören . 

 (4) Der Personalausschuss berät über:

  1 .  die Bestellung, Anstellung, Abberufung und 
Kündigung der Mitglieder des Vorstandes,

  2 .  die Zielvereinbarungen und die Abschlussver-
gütungen/Tantiemen für die Mitglieder des Vor-
stands,

  3 .  die Höhe der Bonuszahlungen an die Mitarbei-
ter der Anstalt

und bereitet die Beschlussfassung der Gewährträger-
versammlung hierüber vor .

 Der Personalausschuss beschließt verbindlich an-
stelle der Gewährträgerversammlung über:

 1 . die Erteilung und den Widerruf von Prokuren;

 2 .  den Abschluss oder die Änderung von Anstel-
lungsverträgen, die Zahlung von Abfindungen 
sowie den Abschluss von Honorarverträgen,

 3 . die Übernahme von Pensionsverpflichtungen, 

 4 .  Allgemeine Vergütungs- und Sozialregelungen, 
insbesondere die Bildung von Unterstützungs-
fonds für regelmäßig wiederkehrende Leistun-
gen, auch in Form von Versicherungsabschlüs-
sen, ferner die Richtlinien über Gratifikationen 
und andere außerordentliche Zuwendungen an 
die Belegschaft sowie die Richtlinien über die 
Gewährung von Reise- und Umzugskostenver-
gütungen und von Trennungsgeld .

 Dem Personalausschuss gehören der Vorsitzende 
der Gewährträgerversammlung, dessen Stellvertreter 
sowie drei weitere Mitglieder an . 

 (5) Die Personen, die neben dem Vorsitzenden und 
dem Stellvertreter der Gewährträgerversammlung 
den Ausschüssen angehören, werden für eine Amts-
zeit von zwei Jahren von der Gewährträgerversamm-
lung aus ihrer Mitte gewählt . § 4 Absatz 5 Satz 2 GKL-
Staatsvertrag gilt entsprechend . 

 (6) Ausschüsse können eine Geschäftsordnung er-
halten . Über die Geschäftsordnung eines Ausschusses 
beschließt die Gewährträgerversammlung .

 (7) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen von Aus-
schüssen mit Ausnahme des Personalausschusses teil, 
sofern der Ausschuss nichts anderes beschließt . 

 (8) Beschlüsse von Ausschüssen können nur zustan-
de kommen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
des Ausschusses an der Beschlussfassung teilnehmen; 
§ 4 Absatz 5 gilt entsprechend . 

 (9) Jedes Ausschussmitglied verfügt über eine Stim-
me . Ein Beschluss ist gefasst, wenn auf den Beschluss-
vorschlag eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
entfällt, soweit in dieser Satzung oder dem Einset-
zungsbeschluss nichts anderes bestimmt ist .  

  (10)  Über die Ausschusssitzungen wird ein Protokoll 
angefertigt, welches der Gewährträgerver-
sammlung in der Regel innerhalb von einem 
Monat nach der Sitzung zugeleitet werden soll . 

§ 7

Vorstand

 (1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mit-
gliedern .
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 (2) Die Vorstandsmitglieder vertreten die Anstalt 
gerichtlich und außergerichtlich, vorbehaltlich der Re-
gelung des § 4 Absatz 3 Satz 2 GKL-StV . Soweit in der 
Geschäftsordnung und in dem Geschäftsverteilungs-
plan nichts anderes geregelt ist, vertreten zwei Vor-
standsmitglieder die Anstalt jeweils gemeinsam .

 (3) Der Vorstand kann im Rahmen der durch die 
Gewährträgerversammlung erlassenen Geschäftsord-
nung für den Vorstand die Vertretung der Anstalt 
durch Erteilung von Prokura oder Handlungsvoll-
macht anderweitig regeln .

§ 8

Berichtspflichten und Risikoüberwachung

 (1) Der Vorstand berichtet der Gewährträgerver-
sammlung regelmäßig, mindestens vierteljährlich in 
Bezug auf die Anstalt und Unternehmen, an denen 
diese mit Mehrheit beteiligt ist oder die von ihr abhän-
gig sind, über

 1 .  die beabsichtigte Geschäftspolitik und anderer 
grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung 
(insbesondere die Finanz-, Investitions- und Perso-
nalplanung), wobei auf Abweichungen der tat-
sächlichen Entwicklungen von früher berichteten 
Zielen unter Angabe von Gründen einzugehen ist,

 2 . die Rentabilität der Anstalt,

 3 .  den Gang der Geschäfte, insbesondere den Um-
satz und die Lage der Anstalt,

 4 .  Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidi-
tät von erheblicher Bedeutung sein können .

Berichte sind in der Regel in Textform zu erstatten .

 (2) Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu tref-
fen, insbesondere ein Überwachungssystem einzu-
richten, damit die Anstalt gefährdende Risiken früh 
erkannt werden .

§ 9

Vertrieb der Lose

 (1) Sofern Dritte im Sinne von § 8 Absatz 2 GKL-StV, 
insbesondere staatliche Lotterieeinnehmer und Ver-
kaufsstellen, Glücksspiele der Anstalt vertreiben, er-
folgt dies im Namen und für Rechnung der Anstalt . 

 (2) Näheres zum Verhältnis zwischen der Anstalt 
und den Dritten, zum Verhältnis zwischen den Dritten 
und den Käufern der Produkte der GKL sowie zu den 
Pflichten und Rechten der Anstalt und der Dritten wird 
in Geschäftsaufträgen, Geschäftsanweisungen, Ver-
triebsverträgen und Betriebsvorschriften geregelt .

§ 10

Wirtschaftsführung

 (1) Die GKL ist nach kaufmännischen Grundsätzen 
zu führen . Bei der Wirtschaftsführung sind die Ziele 
und Aufgabenstellungen gemäß § 2 Absatz 1 und die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
beachten .

 (2) §§ 1 bis 87 sowie §§ 106 bis 109 der Haushalts-
ordnung der Freien und Hansestadt Hamburg vom  
23 . Dezember 1971 zuletzt geändert am 26 . Januar 
2010 (HmbGVBl . S .108) finden mit Ausnahme des § 55 
keine Anwendung . Auf Beteiligungen finden die §§ 65 
bis 69 entsprechende Anwendung .

 (3) Beteiligt sich die GKL nach § 2 Absatz 2 GKL-
Staatsvertrag an Unternehmen, gelten die §§ 53 und 
54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) vom  
19 . August 1969 (BGBl . I S . 1273), zuletzt geändert am  
27 . Mai 2010 (BGBl . I S . 671), in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechend .

§ 11

Geschäftsjahr und Wirtschaftsplan

 (1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr .

 (2) Der Vorstand stellt jedes Jahr für das nachfol-
gende Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf und 
legt ihn rechtzeitig vor Beginn des nachfolgenden Ge-
schäftsjahres der Gewährträgerversammlung zur Ge-
nehmigung vor . Der Wirtschaftsplan gliedert sich in 
Erfolgs-, Investitions-, Finanz- und Stellenplan . 

 (3) Nachträgliche Änderungen des Wirtschafts-
plans, die zu Erhöhungen von Aufwendungen, Inves-
titionen und Personal führen, bedürfen der Zustim-
mung der Gewährträgerversammlung . Satz 1 gilt 
nicht, sofern die Erhöhungen von Aufwendungen und 
Investitionen einen Betrag von jeweils 250 .000 Euro 
innerhalb eines Geschäftsjahres nicht überschreiten . 
Betriebsnotwendige Abweichungen in den Aufwen-
dungsansätzen des Erfolgsplans bedürfen der Zustim-
mung nicht, soweit sie durch höhere Erträge zwangs-
läufig entstehen; andernfalls bedürfen sie der Zustim-
mung nur, sofern dadurch der Gesamtbetrag der Auf-
wendungen überschritten wird . Die Gewährträgerver-
sammlung kann im Einzelfall abweichende Regelun-
gen beschließen .

§ 12

Jahresabschlussbericht und Lagebericht

 (1) Der Vorstand hat innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss 
und den Lagebericht – gegebenenfalls auch einen 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht – nach den 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buches  vom 10 . Mai 1897 (BGBl . III 4100-1), zuletzt 
geändert am 1 . März 2011 (BGBl . I S . 288, 307), für gro-
ße Kapitalgesellschaften sowie des Einführungsgeset-
zes zum Handelsgesetzbuch  vom 10 . Mai 1897 (BGBl . 
III 4101-1), zuletzt geändert am 8 . Dezember 2010 
(BGBl . I S . 1864, 1870), in der jeweils geltenden Fas-
sung aufzustellen . Jahresabschluss und Lagebericht 
sind der Abschlussprüferin oder dem Abschlussprüfer 
zur Prüfung vorzulegen .

 (2) Die Abschlussprüfung hat auch die Geschäfts-
führung des Vorstandes unter Berücksichtigung der 
für Beteiligungen der öffentlichen Hand geltenden 
Prüfungsbestimmungen und der in § 53 HGrG ge-
nannten Bereiche zu umfassen . 

 (3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind 
zusammen mit dem Prüfungsbericht der Abschluss-
prüferin oder des Abschlussprüfers unverzüglich nach 
Eingang des Prüfungsberichts der Gewährträgerver-
sammlung mit einem Vorschlag des Vorstandes zur 
Ergebnisverwendung vorzulegen . Der Prüfungsaus-
schuss prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht 
sowie gegebenenfalls den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht, unterrichtet die Gewährträger-
versammlung über das Ergebnis seiner Prüfung und 
bereitet deren Beschluss über die Feststellung des 
Jahresabschlusses vor .
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 (4) Über die Feststellung des Jahresabschlusses ist 
spätestens bis zum Ablauf von acht Monaten nach En-
de des Geschäftsjahres zu beschließen .

§ 13

Rücklage zum Ausgleich von Planspielrisiken

 Zum Ausgleich von Planspielrisiken wird eine Rück-
lage gebildet; über Zuführungen und Entnahmen ent-
scheidet die Gewährträgerversammlung . Bei einer 
Auflösung der Rücklage ist der Verteilungsschlüssel 
gemäß § 18 Absatz 5 des GKL-Staatsvertrags zu Grun-
de zu legen .

§ 14

Übergangsvorschrift

 Rückstellungen, die in den Schlussbilanzen der Alt-
anstalten enthalten sind, sind im Fall ihrer Auflösung, 
soweit sie nicht zur Erfüllung der zu Grunde liegenden 
Verbindlichkeit verbraucht werden, in Anwendung 
der in § 9 Absatz 1 des GKL-StV enthaltenen ange-
messenen Gewinnverwendungsregelung der Länder-
gruppe als besonderer Gewinnanteil zuzurechnen, 
deren Altanstalt die Rückstellung gebildet hatte, so-
weit die Abweichung zwischen tatsächlichem Auf-
wand und der Rückstellung 100 .000 Euro übersteigt . 
Soweit trotz vollständiger Auflösung der Rückstellung 
mehr als 100 .000 Euro zur Erfüllung der Verbindlich-
keit zu leis ten sind, wird dieser Mehraufwand dieser 
Ländergruppe bei der Gewinnverwendung belastet . 
Diese Regelungen gelten entsprechend für Verbind-
lichkeiten der Altanstalten, soweit deren Höhe sich 
durch nachträgliche, bisher nicht bekannte Umstände 
ändert .

§15

Bekanntmachungen

 Bekanntmachungen der Anstalt werden im elektro-
nischen Bundesanzeiger veröffentlicht . § 11 Absatz 2 
GKL-StV bleibt unberührt .

§ 16

Inkrafttreten

 Diese Satzung tritt am 2 . Juli 2012 in Kraft .

 Hamburg/München, 2 . Juli 2012

GKL Gemeinsame Klassenlotterie  
der Länder, Gewährträgerversammlung
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  1. Präambel

  Der Senat der Freien Hansestadt Bremen setzt sich 
auf allen Ebenen für den Schutz der Würde von 
Frauen und Männern und für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit der Beschäftigten des Landes 
und der Stadtgemeinde Bremen ein . Jede Mitar-
beiterin, jeder Mitarbeiter und alle anderen Perso-
nen haben ein Recht auf einen die Würde nicht 
verletzenden Umgang ohne sexuelle Belästigung . 
Sexuelle Übergriffe und Belästigungen stellen ei-
ne erhebliche Beeinträchtigung und Verletzung 
der Menschenwürde dar, die nicht geduldet wird . 

  In Ergänzung der Bestimmungen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) soll diese 
Dienstanweisung helfen, Fälle von sexueller Belä-
stigung am Arbeitsplatz zu vermeiden und/oder 
gezielt aufzuklären und zu verfolgen . Betroffene 
Frauen und Männer sollen ermutigt werden, sexu-
elle Belästigungen nicht hinzunehmen, sondern 
ihre Ablehnung unmissverständlich deutlich zu 
machen und sich aktiv dagegen zu wehren . Belä-
stigenden sollen die klaren Grenzen und die mög-
lichen Folgen ihres Verhaltens deutlich gemacht 
werden . 

  Die Dienstanweisung verfolgt das Ziel, Beschäftig-
te für die Themen der sexuellen Belästigung zu 
sensibilisieren, um präventiv wirken zu können . 
Darüber hinaus werden Abläufe und Strukturen 
dargestellt, die eine schnelle, faire und nachvoll-
ziehbare Lösung des Problems erlauben . 

  Alle Beschäftigten sind verpflichtet dafür Sorge zu 
tragen, dass es zu keiner sexuellen Belästigung 
kommt beziehungsweise entsprechenden Verhal-
tensweisen schnell und konsequent entgegenge-
treten wird . Sie haben durch ihr Verhalten dazu 
beizutragen, dass die persönliche Integrität und 
die Selbstachtung aller Beschäftigten respektiert 
wird . Dies gilt insbesondere für Vorgesetzte .

  2. Begriffsbestimmung 

  Sexuelle Belästigung ist ein unerwünschtes, sexu-
ell bestimmtes Verhalten, das bezweckt oder be-
wirkt, dass die Würde der betreffenden Person 
verletzt wird, insbesondere wenn ein von Ein-
schüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, 
Entwürdigungen oder Beleidigungen gekenn-
zeichnetes Umfeld geschaffen wird .

 Dazu zählen unter anderem: 

 – anzügliche Bemerkungen und Kommentare 

 –  sexuell gefärbte herabwürdigende Gesten und 
Verhaltensweisen

 – sexuell bestimmte körperliche Berührungen 

 –  unerwünschte sexuelle Handlungen und Auffor-
derungen zu diesen

 –  Zeigen und sichtbares Anbringen pornografi-
scher Darstellungen 

 –  Telefongespräche, Briefe und elektronische 
Nachrichten mit sexuellen Anspielungen

 –  Kopieren, Verwenden oder Nutzen pornografi-
scher und/oder sexistischer Computerprogram-
me oder Internetseiten in den Dienststellen
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  3. Verbot der sexuellen Belästigung

  Sexuelle Belästigung ist verboten . Dieses Verbot 
bezieht sich sowohl auf alle Beschäftigten als auch 
auf jede andere Person .

  Sexuelle Belästigung stellt eine Verletzung ar-
beitsvertraglicher und beamtenrechtlicher Pflich-
ten sowie eine erhebliche Störung des Dienstbe-
triebes dar . Unberührt von dieser Dienstanwei-
sung bleiben strafrechtliche Konsequenzen .

  Insbesondere Dienststellenleitungen sowie Perso-
nen mit Personalführungs- und Ausbildungsfunk-
tionen sind verpflichtet, erforderliche Maßnahmen 
zum Schutz vor sexueller Belästigung zu treffen 
und eine Arbeits- und Ausbildungsatmosphäre zu 
schaffen, die sexuelle Belästigung nicht zulässt . 
Dies umfasst auch vorbeugende Maßnahmen . 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, dass 
Bürgerinnen und Bürger bzw . alle Personen von 
Beschäftigten nicht sexuell belästigt und Beschäf-
tigte vor sexueller Belästigung von außen ge-
schützt werden .

  Sexuelle Belästigungen unter Ausnutzung von 
Abhängigkeitsverhältnissen und/oder unter An-
drohung persönlicher oder beruflicher Nachteile 
bzw . unter Zusage von Vorteilen sind besonders 
schwerwiegend .

  Beschäftigte haben aktiv darauf hinzuwirken, dass 
sexuelle Belästigung gegenüber anderen Beschäf-
tigten und gegenüber jeder anderen Person unter-
bleibt .

  4. Beratung und Unterstützung 

  Personen, die sich sexuell belästigt fühlen, haben 
das Recht auf ein persönliches, vertraulich zu be-
handelndes Beratungsgespräch . 

 Ansprechpartner-/innen sind z .B .:

 – die Vorgesetzten

 – der Personalrat/Richterrat

 – die Frauenbeauftragten

 – die Schwerbehindertenvertretung

 – die Personalstellen oder

 – der betriebsärztliche Dienst

  Gespräche mit Dritten oder weiterführende Maß-
nahmen dürfen nur mit dem Einverständnis der/
des Betroffenen geführt bzw . eingeleitet werden .

  Die Anonymität der Beschwerdeführerin oder des 
Beschwerdeführers wird – soweit dies rechtlich 
möglich ist – gewahrt .

  Personen, die sich gegen sexuelle Belästigung ent-
sprechend dieser Dienstanweisung wehren oder 
Betroffene unterstützen, dürfen daraus zu keinem 
Zeitpunkt Nachteile entstehen . 

  5. Beschwerdeverfahren 

  Trägt eine Beschwerdeführerin/ein Beschwerde-
führer an die unter Ziffer 4 aufgeführten Personen 
das Anliegen heran, die Beschwerde weiter zu 
verfolgen, haben diese unverzüglich:

 –  die Betroffenen entsprechend zu beraten und zu 
unterstützen 

 –  den Sachverhalt aufzuklären, festzustellen und 
zu dokumentieren 

 –  dafür zu sorgen, dass die belästigende Person 
über dienst- oder arbeitsrechtliche Zusammen-
hänge und Folgen aufgeklärt wird

 –  auf Wunsch die Betroffene oder den Betroffenen 
in und zu allen Gesprächen und Besprechungen 
unterstützend zu begleiten und zu beraten 

 –  die senatorische Behörde ist über die Beschwer-
de zu informieren

 –  dem Beschwerten ist formal die Möglichkeit zur 
Stellungnahme zu geben

  6. Sanktionen 

  Maßnahmen gegenüber belästigenden Beschäf-
tigten können je nach Schwere des Vorfalls sein:

 –  persönliches Gespräch unter Hinweis auf das 
Verbot der sexuellen Belästigung durch die Vor-
gesetzten

 –  mündliche und/oder schriftliche Ermahnung mit 
Niederlegung in der Personalakte 

 –  Versetzung oder Umsetzung an einen anderen 
Arbeitsplatz

 –  schriftliche Abmahnung mit Androhung von ar-
beitsrechtlichen Konsequenzen bzw . Einleitung 
eines Disziplinarverfahrens nach dem Bremi-
schen Disziplinargesetz

 –  fristgerechte oder fristlose Kündigung unter An-
gabe der tatsächlichen Gründe bzw . Verhän-
gung einer Disziplinarmaßnahme oder Erhe-
bung einer Disziplinarklage

 –  Strafanzeige durch die zuständige Dienststellen-
leitung nach Rücksprache mit der senatorischen 
Behörde1 

  7. Qualifizierung

  Die Senatorin für Finanzen wird kontinuierlich im 
Rahmen des Fortbildungsprogramms und bedarfs-
orientiert in Kooperation mit den Dienststellen ge-
eignete Weiterbildungsmaßnahmen für Vorge-
setzte, Interessenvertretungen und interessierte 
Beschäftigte anbieten . 

  Vorgesetzte sind verpflichtet, an Schulungen bzw . 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Sinne 
dieser Dienstanweisung teilzunehmen . Beschäf-
tigte, die sich auf die Übernahme höherwertiger 
Stellen bewerben, sollen gezielt an diesen Fortbil-
dungen teilgenommen haben .

  8. Vertraulichkeit 

  Alle mit einem Fall sexueller Belästigung befas-
sten Personen unterliegen der Schweigepflicht ge-
genüber Dritten, die nicht am Verfahren beteiligt 
sind . 

  9. Besondere Regelungen

  Für die dienststellenbezogene Ausgestaltung sind 
auf der Grundlage dieser Anweisung konkretisie-
rende Dienstanweisungen zulässig .

1  Diese Aufzählung ist nicht abschließend .
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10. Bekanntmachung der Dienstanweisung

  Die Dienstanweisung ist allen Beschäftigten durch 
den Einsatz der in der Dienststelle üblichen Kom-
munikationsmittel und/oder Informationstechnik 
zugänglich zu machen .

11. Schlussbestimmung

  Diese Dienstanweisung tritt mit Wirkung vom  
1 . August 2012 in Kraft . Gleichzeitig tritt die 
Dienstanweisung vom 23 . März 1993 (ABl . 1993,  
S . 223) außer Kraft . 

 Bremen, den 17 . Juli 2012

Der Senat
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